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Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft,

Umweltschutz und Raumordnung 


des Landes Brandenburg über die Gewährung 

von Finanzhilfen zur Förderung von öffentlichen


Maßnahmen der Abfallwirtschaft,

der Altlastensanierung und des Bodenschutzes


Vom 18. Juli 2000 

1.	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe der §§ 23, 44 Landes
haushaltsordnung (LHO), dieser Richtlinie und der Ver
waltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für 
Maßnahmen der Abfallwirtschaft, der Altlastensanie
rung und des Bodenschutzes. 

1.2	 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent
scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2.	 Gegenstand der Förderung 

2.1	 Maßnahmen der Abfallwirtschaft 

2.1.1	 Planung und Durchführung der Sicherung, Ertüchti
gung und des geordneten Abschlusses einschließlich 
Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen, 

2.1.2	 Planung und Errichtung von neuen Abfallentsorgungs
anlagen bzw. von Erweiterung bestehender Abfallent
sorgungsanlagen, 

2.1.3	 Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur 
Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung in Ein
richtungen, die kommunal betrieben werden, 

2.1.4	 konzeptionelle und begleitende Arbeiten für investive 
Maßnahmen der Abfallwirtschaft: 

Ermittlung von Abfallmengen und -zusammensetzung, 
Untersuchungen zu Maßnahmen und Verfahren zur Ver
meidung, Verwertung, Behandlung und Entsorgung von 
Abfällen, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Fortbildung. 

2.2	 Maßnahmen der Altlastensanierung 

2.2.1	 Durchführung von Sanierungsuntersuchungen und Er
stellung von Sicherungs-/Sanierungskonzepten im Rah
men einer geplanten komplexen Sicherung/Sanierung, 

2.2.2	 Durchführung von Sicherungs-/Sanierungsmaßnahmen 
auf der Grundlage der Ergebnisse gemäß Nummer 2.2.1. 

2.3.1	 Untersuchung und Bewertung von stofflichen und/oder 
strukturellen Bodenbelastungen in Verbindung mit einer 
geplanten Bodenschutzmaßnahme, 

2.3.2	 Maßnahmen des Bodenschutzes, wie beispielsweise Si
cherstellung der Bodenfunktion, Erosionsbekämpfung, 
Hangbefestigungen, Aufhebung von Bodenversiegelun
gen. 

3.	 Zuwendungsempfänger 

3.1	 Gemeinden, Gemeindeverbände, kommunale Arbeits
gemeinschaften, kreisfreie Städte, Landkreise, Zweck
verbände. 

3.2	 Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
(mit Ausnahme des Bundes) oder juristische Personen 
des privaten Rechts; ausgenommen sind ehemalige 
Treuhand-Unternehmen. 

3.3	 Natürliche Personen. 

Personen nach 3.2 und 3.3 sind nur für Maßnahmen nach 
Nummer 2.2 antragsberechtigt. 

4.	 Zuwendungsvoraussetzungen 

Es gelten die Bestimmungen in Nummer 1 (Bewilli
gungsvoraussetzungen) der Verwaltungsvorschriften 
(VV) zu § 44 LHO. Zusätzlich ist zu beachten: 

4.1	 Maßnahmen nach Nummer 2.2 können nur gefördert 
werden, wenn: 

- von der Altlast eine Gefahr ausgeht für: 
a) Leben oder Gesundheit von Menschen durch 

unmittelbare Einwirkung, 
b) die Trinkwassergewinnung oder Heilquellen, 
c) die öffentliche Wasserwirtschaft, 
d) die im Gebietsentwicklungsplan ausgewie

senen Bereiche zum Schutz der Gewässer, 
e)	 die Bodennutzung bei Grundstücken mit 

Wohnbebauung, mit landwirtschaftlicher 
oder gärtnerischer Nutzung, 

f) sonstige Nutzung, soweit Landesinteresse 
besteht, 

- es sich um Altlasten handelt, die im Eigentum des 
Antragstellers sind, 

- sie sich im Besitz des Antragstellers befinden bzw. 
eine glaubhaft nachgewiesene Kaufabsicht besteht 
und damit Investitionen verbunden sind. Eine Be
stätigung des öffentlichen Interesses durch die zu
ständige Kreisverwaltung bzw. kreisfreie Stadt muss 
vorliegen, 

- diese nach der bestehenden Nutzung notwendig 
sind. 

2.3 Maßnahmen des Bodenschutzes 
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4.2	 Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung sind nur för
derfähig, wenn die Ergebnisse der Gefährdungsabschät
zung die Durchführung dieser Maßnahmen begründen. 
Mit der Sanierungsuntersuchung sind der Umfang, die 
Art der Sicherungs-/Sanierungsmaßnahme und die an
fallenden Kosten zu ermitteln. Diese Ergebnisse bilden 
die Grundlage der Sicherungs-/Sanierungsplanung. 

Nicht in die Landesförderung einbezogen werden: 

- die Gefährdungsabschätzungen, die als Erstbewer
tung, orientierende Untersuchung und Detailunter
suchung zur Feststellung, ob eine Gefährdung der 
Schutzgüter vorliegt, dienen, 

- die Vorsorgemaßnahmen, die während bzw. nach 
Abschluss des Betriebes von Abfallentsorgungsan
lagen getroffen werden müssen. 

4.3	 Mit der Maßnahme darf vor Erteilung des Zuwendungs
bescheides nicht begonnen werden. Als Vorhabenbeginn 
ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu 
werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planungen und Bau
grunduntersuchungen nicht als Beginn des Vorhabens. 

4.4	 Die Zulässigkeit des Vorhabens ist unabdingbare Vo
raussetzung der Förderung. Mit der Beantragung der 
Fördermittel bzw. der Erteilung eines Zuwendungsbe
scheides wird keine Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens getroffen. Erforderliche Genehmigungen 
oder sonstige behördliche Entscheidungen sind vom An
tragsteller eigenständig bei den jeweils zuständigen Be
hörden zu beantragen und dem Fördermittelantrag bei
zufügen. 

4.5	 Eine Förderung von Vorhaben juristischer Personen des 
privaten Rechts sowie natürlicher Personen ist nur mög
lich, wenn das Ziel des Vorhabens nicht die Wirtschafts
förderung, sondern die Umweltmaßnahme ist. 

5.	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1	 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2	 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

5.3	 Form der Zuwendung: Zuschuss 

5.4	 Höhe der Zuwendung: bis maximal 50 % 
der förderfähigen Kosten 

5.5	 Bagatellgrenze für die 
Zuwendungshöhe: 10.000 DM 

6.	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1	 Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. für 
Zuwendungen an Gemeinden (ANBest-G). 

6.2	 Die Förderung kann mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden sein. 

6.3	 Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, über das Förder
vorhaben Presse- und sonstige Veröffentlichungen he
rauszugeben. 

6.4	 Bei allen Veröffentlichungen über das Projekt ist darauf 
hinzuweisen, dass die Maßnahmen durch das Ministe
rium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg (MLUR) gefördert wer
den. 

7.	 Antrags- und Bewilligungsverfahren 

7.1	 Antragsverfahren 

Der Antrag ist in dreifacher Ausfertigung mit Bestäti
gung der unteren Abfallwirtschaftsbehörde bzw. der un
teren Bodenschutzbehörde beim Landesumweltamt 
Brandenburg einzureichen. 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- der Antrag mit Vorhabenbeschreibung, Angaben zur 
Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaft
lichkeit, 

- die Stammdatenblätter A und B, 
- eine Kostenschätzung oder nach erfolgter Aus

schreibung die ausgewerteten Angebote mit Sub
missionsprotokoll, 

- der Finanzierungsplan mit Angaben zur Bereitstel
lung des geforderten Eigenanteils, 

- Angaben zum zeitlichen Ablauf der zu fördernden 
Maßnahme, 

- die erforderlichen Genehmigungen bzw. die in Vor
bereitung der zu fördernden Maßnahme ergangenen 
Bescheide, 

- die Stellungnahme der unteren Abfallwirtschafts
bzw. Bodenschutzbehörde (auf dem Antragsformu
lar S. 5). 

Zusätzlich für Bauvorhaben: 

- aus dem von der zuständigen Genehmigungsbehör
de geprüften und soweit erforderlich planfestgestell
ten/genehmigten Entwurf: Übersichtsplan, Lage
plan etc., 

- Genehmigung der Baubehörde, soweit erforderlich. 

Bei Altlasten: 

- der vollständig ausgefüllte Erfassungsbogen des In
formationssystems Altlasten (ISAL), 

- Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde im 
Sinne einer fachlichen Beurteilung von Angemes
senheit und Notwendigkeit der beantragten Maß
nahme zur Gefahrenabwehr. 
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Bei Anträgen juristischer Personen des privaten Rechts 
und natürlicher Personen: 

- begründete Darlegung, dass das Vorhaben nicht dem 
Ziel der Wirtschaftsförderung dient. 

Antragsformulare sind bei Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowie beim Landesumweltamt Brandenburg er
hältlich. 

7.2 Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Landwirt
schaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg und, soweit Mittel des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung ausgereicht werden, die In
vestitionsBank des Landes Brandenburg. 

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Anforderung und Auszahlung von Zuwendungen er
folgt entsprechend den VV zu § 44 LHO. Die Zahlungs
anforderungen sind über das Landesumweltamt Bran
denburg an das Ministerium für Landwirtschaft, Um
weltschutz und Raumordnung, in den Fällen, wo die Be
willigung durch die InvestitionsBank des Landes Bran
denburg erfolgte, an diese zu richten. Die entsprechende 
Regelung erfolgt im Zuwendungsbescheid. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren 

Der Verwendungsnachweis ist nach den VV zu § 44 
LHO unter Verwendung der ausgereichten Formblätter 

gegenüber dem Ministerium für Landwirtschaft, Um
weltschutz und Raumordnung über das Landesumwelt
amt Brandenburg zu führen; Zwischennachweise kön
nen gefordert werden. 

Bei Vorhaben, die aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung gefördert werden, ist der Ver
wendungsnachweis gegenüber der InvestitionsBank des 
Landes Brandenburg zu legen. 

7.5 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis, die Prüfung der 
Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhe
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde
rung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungs
vorschriften zu § 44 LHO und das Verwaltungsverfah
rensgesetz für das Land Brandenburg, insbesondere 
§§ 49 und 49 a. 

8. Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt am 1. Mai 2000 in Kraft und ist auf 
zwei Jahre befristet. 

Förderanträge, die vor dem In-Kraft-Treten der Richtli
nie eingereicht und bis zum In-Kraft-Treten nicht ent
schieden wurden, werden nach dieser Richtlinie behan
delt. 
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